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Verantwortung der zentralen Staatsorgane,
der Räte der Bezirke, der zentralen Vorstände des VdK 
und der VdgB, der wirtschaftsleitenden Organe sowie 

der Betriebe
§24

(1) Die Leiter der Betriebe, wirtschaftsleitenden Organe, 
zentralen Staatsorgane und die zentralen Vorstände des VdK 
und der VdgB sind verpflichtet, Rechnungsführung und Sta
tistik auf der Grundlage dieser Verordnung in ihrem Verant
wortungsbereich konsequent durchzusetzen und zur ständigen 
Qualifizierung und rationellen Gestaltung beizutragen. Sie 
haben in ihrem Verantwortungsbereich das sozialistische Spar
samkeitsprinzip konsequent duirchzusetzen, eine Ausweitung 
des Berichtswesens sowie eine Erhöhung des Verwaltungsauf
wandes auf diesem Gebiet zu verhindern.

(2) Die Leiter haben die Anwendung neuer und progressiver 
Methoden und Verfahren von Rechnungsführung und Stati
stik zu unterstützen, den Erfahrungsaustausch zur Verallge
meinerung und Vervollkommnung dieser Methoden und Ver
fahren zu fördern sowie den planmäßigen Einsatz und die 
effektive Nutzung der Datenverarbeitungstechnik einschließ
lich der Verwendung einheitlicher Rechenprogramme und 
Primärdokumente zu sichern.

(3) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, wirtschaftsleiten
den Organe und die zentralen Vorstände des VdK und der 
VdgB haben in den bestehenden Zweigrichtlinien der Rech
nungsführung und Statistik die sich auf der Grundlage dieser 
Verordnung und anderer Rechtsvorschriften über Rechnungs
führung und Statistik ergebenden neuen Regelungen zu kon
kretisieren. Es sind Regelungen zur Spezifizierung der Be
stimmungen über die Erfassung, betriebliche Aufbereitung, 
Analyse und Information sowie zu Fragen der Ordnungsmä
ßigkeit und zur rationellen Organisation der in Rechnungs
führung und Statistik durchzuführenden Arbeiten zu treffen.

§25
(1) Dem Minister der Finanzen obliegt in Abstimmung mit 

dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
die Herausgabe spezieller Bestimmungen für die Rechnungs
führung und Statistik in den Staatsorganen und staatlichen 

' Einrichtungen.

(2) Dem Präsidenten der Staatsbank der DDR obliegt in Ab
stimmung mit dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik die Herausgabe spezieller Bestimmungen für die 
Rechnungsführung und Statistik in den Geld- und Kreditin
stituten.

§26
(1) Werden von den zentralen Staatsorganen wirtschaftspoli

tische Maßnahmen zur -Beschlußfassung vorbereitet, haben 
ihre Leiter zu prüfen, ob sich Auswirkungen auf die Rech
nungsführung und Statistik der Betriebe ergeben. Haben diese 
Maßnahmen Veränderungen der Rechnungsführung und Sta
tistik der Betriebe zur Folge, sind die Veränderungen vor der 
Beschlußfassung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen mit 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik abzustimmen, t

(2) Die zuständigen zentralen Staatsorgane, die Räte der 
Bezirke und Kreise, der VdK und die VdgB sowie die son
stigen berichtsanfordernden Institutionen sind verpflichtet, 
der Staatlichen Zentral Verwaltung für Statistik die Ergebnisse 
ihrer fachlichen Berichterstattungen auf Verlangen zu über
geben.

(3) Der Leiter des Betriebes hat zu sichern, daß die für die 
Leitung des Betriebes Und für die Berichterstattungen notwen
digen Ergebnisse und Kennziffern aus Rechnungsführung 
und Statistik qualitäts- und termingerecht zur Verfügung ste
hen. Er hat die Berichterstattungen im Rahmen des Berichts
wesens zu unterschreiben und legt damit Rechenschaft gegen
über dem übergeordneten Organ und dem sozialistischen Staat.

(4) Die Leiter der wirtschaftsleitenden Organe und der 
einem zentralen Staatsorgan direkt unterstellten volkseigenen 
Kombinate sind berechtigt, über die Berechnung höherer Ab
schreibungssätze auf Grund nutzungsabhängiger oder nut
zungsunabhängiger außergewöhnlicher materieller Verschleiß- 
bedingungen zu entscheiden, die auf der Grundlage der nor
mativen Nutzungszeiten der Nomenklatur und des Verzeich
nisses der Abschreibungssätze zu bemessen sind. Das gilt nicht 
für Sonderabschreibungen und die Behandlung von Restbuch
werten, für die die entsprechenden Rechtsvorschriften anzu
wenden sind.

§27

(1) Für die in reduziertem Umfang planenden Betriebe sind 
die vereinfachtem Anforderungen an die Erfassung und be
triebliche Aufbereitung in Rechnungsführung und Statistik 
anzuwenden.

(2) In Ausnahmefällen können die Leiter der zentralen 
Staatsorgane unter Berücksichtigung der spezifischen Bedin
gungen ihrer Bereiche im Einvernehmen mit dem Leiter der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik und dem Minister 
und Leiter des Amtes für Preise für Betriebe ihres Bereiches 
die Anwendung vereinfachter Anforderungen an Rechnungs
führung und Statistik festlegen.'

(3) Der Leiter des übergeordneten Organs legt für Betriebe, 
die in reduziertem Umfang planen und einen über die ver
einfachten Anforderungen hinausgehenden Stand von Rech
nungsführung und Statistik erreicht haben, fest, welche bis
herigen Erfassungen, Aufbereitungen und Nachweise beizu-, 
behalten sind. Dabei sind die Betriebsgröße, das Produktions
profil, die Stellung des Betriebes im Reproduktionsprozeß 
und die Vorschläge des Leiters des Betriebes zu berücksich
tigen. Diese Festlegung hat in Übereinstimmung mit der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik und dem für die Prü
fung der Preisanträge zuständigen Organ* zu erfolgen.

(4) Die über die vereinfachten Anforderungen gemäß Abs. 3 
hinausgehenden Erfassungen, Aufbereitungen und Nach
weise in Rechnungsführung und Statistik sind auf der Grund
lage der geltenden Rechtsvorschriften** zu erfüllen.

(5) Die zuständigen Staatsorgane und wirtschaftsleitenden 
Organe sowie die VEB Rechnungsführung und Wirtschafts
beratung haben die ihnen unterstellten bzw. in ihrer Betreu
ung befindlichen und nach vereinfachten Anforderungen ar
beitenden Betriebe bei der Durchsetzung von Rechnungsfüh
rung und Statistik arizuleiten und an Ort und Stelle wirksam 
zu unterstützen. .

(6) Die Betriebe haben die Möglichkeiten der Übernahme 
maschineller Abrechnungsarbeiten durch die VEB Rechnungs
führung und Wirtschaftsberatung voll zu nutzen. Die Betriebe 
sind darüber hinaus verpflichtet, durch Inanspruchnahme 
weiterer im Territorium vorhandener Abrechnungskapazitäten 
eine rationelle Anwendung der vereinfachten Anforderungen 
an Rechnungsführung und Statistik zu gewährleisten.

§28

(1) In allen nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
arbeitenden Betrieben und wirtschaftsleitenden Organen des 
Geltungsbereiches dieser Verordnung, in denen gemäß der 
Hauptbuchhalterverordnung Hauptbuchhalter eingesetzt sind, 
ist der Hauptbuchhalter als Beauftragter des staatlichen Lei
ters für die Durchsetzung und ständige Weiterentwicklung 
von Rechnungsführung und Statistik verantwortlich. Der 
Hauptbuchhalter hat durch seine Unterschrift die Richtigkeit

* Z. Z. gilt die Anordnung vom 28. Februar 1975 über die Nomen
klatur der Preiskoordinierungsorgane (Sonderdrude Nr. 790 des Ge
setzblattes) .

** Anordnung vom 20. Juni 1975 über Rechnungsführung und Statistik 
in den Betrieben und Kombinaten (Sonderdruck Nr. 800 des Gesetz
blattes)


